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Land:  Freistaat Bayern
Landkreis: Günzburg
Gemeinde: Gundremmingen

13. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Parallelverfahren mit dem
Bebauungsplan
„Biogasanlage und landwirtschaftlicher 
Betrieb Gundremmingen “
1. Änderung und Erweiterung

Vorentwurf vom 21.10.2021
Entwurf vom     
Stand vom     

Gemeinde Gundremmingen
vertreten durch 
1. Bürgermeister Tobias Bühler
Rathausplatz 1
89355 Gundremmingen

Verfasser:
Dipl. Ing. Birgit Berchtenbreiter (FH)
Kappelbuck 26 
86720 Grosselfingen-Nördlingen
T: 0171-9751125

Dipl. Ing. (FH) Cornelia Sing 
Landschaftsplanung
Stettiner Ring 18
86405 Meitingen
T: 0176-70566887
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Begründung
1. Anlass und Ziel der 13  .   Flächennutzungsplanänderung

Planungsrechtliche Ausgangssituation
Im Außenbereich auf Flurnummer 2194, sowie Flurnummer 2195 jeweils Gemarkung Gund-
remmingen wurde ein Sondergebiet „Biogasanlage“ mittels vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Biogasanlage Gundremmingen“ ausgewiesen.

Anlass des Bebauungsplanes/ 13. Flächennutzungsplanänderung
Die Bioenergy Hoser GmbH & Co. KG hat sich in den letzten Jahren stetig weiter entwickelt. Das
bestehende Sondergebiet „Biogasanlage“ ist mittlerweile überwiegend bebaut. 

Um die bestehende Biogasanlage weiter entwickeln zu können und um den landwirtschaftlichen
Betrieb zu konzentrieren, soll in Zuordnung der bestehenden Biogasanlage die Erweiterung eines
Stalles als auch ein Betriebsleiterwohnhaus mit Büro ergänzt werden. 

Das bestehende Sondergebiet soll auf der Westseite um die Flurnummer 2196 Gemarkung
Gundremmingen erweitert werden. 

Der Flächennutzungsplan soll gemäß § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren zum Bebauungsplan 
geändert und angepasst werden. Die Unterlagen zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Teilbereich werden vom Ingenieurbüro für Bauplanung Frau Dipl. Ing. Birgit Berchtenbreiter (FH) 
und Dipl. Ing. (FH) Cornelia Sing Landschaftsplanung erstellt.

2. Lage, Größe und Beschaffenheit des Plangebietes
Das Sondergebiet „Biogasanlage und landwirtschaftlicher Betrieb Gundremmingen“ liegt gut 
1,7km nord-östlich von Gundremmingen. 
Das Sondergebiet umfasst im Moment 16.083qm und soll auf insgesamt 30.220qm vergrößert. 

Das Gebiet wird im Wesentlichen wie folgt umgrenzt:
Im Norden durch Flurnummer 2193,
Im Osten durch Flurnummer 1940/2, 2195/1, 2194/1
Im Süden durch Flurnummer 2197
Im Westen durch die Flurnummer 2208, (Feldweg)
jeweils Gemarkung Gundremmingen.

B Einordnung der Planung in die Ziele der Raumordnung 
Landesentwicklungsprogramm Bayern vom 01.09.2013, geändert am 01.03.2018
Aus Leitbild LEP 2013, Seite 4 
Die Staatsregierung hat im Mai 2011 einen grundlegenden Umbau der Energie-versorgung für 
Bayern beschlossen. Die Nutzung der erneuerbaren Energien und der Ausbau der Energienetze 
sollen intensiviert und beschleunigt werden. Der Ausbau wird in erheblichem Maß Flächen in 
Anspruch nehmen, Veränderungen im Landschaftsbild mit sich bringen und zu zusätzlichen 
Nutzungskonflikten führen. 

1.3.1 Klimaschutz
(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch 
- die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und
   Verkehrsentwicklung,
- die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie den Erhalt und die 
   Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendioxid und andere Treibhausgase



13. Änderung des Flächennutzungsplanes  Stand 21.10.2021                                                                            Seite   3

3.3  Vermeidung von Zersiedelung
(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
      Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten   
     auszuweisen.

Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Biomasseanlagen sind keine Siedlungsflächen im Sinne 
dieses Ziels.

5.4  Land-und Forstwirtschaft
5.4.1 Erhalt land-und forstwirtschaftlicher Nutzflächen
(G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich 
      ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die 
      verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, 
      erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürlichen 
      Ressourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen 
      erhalten, unterstützt und weiterentwickelt 

6.2.5 Bioenergie
(G) Die Potenziale der Bioenergie sollen nachhaltig genutzt werden. 
(B) Bioenergie leistet derzeit den höchsten Beitrag aller erneuerbaren Energien zur Deckung des 
      Primärenergiebedarfs in Bayern. Die Nutzung der Potenziale dieses Energieträgers dient der 
      dauerhaften Gewährleistung einer kostengünstigen und sicheren Energieversorgung. Die 
      vorrangige Nutzung vorhandener Rohstoffe (z.B. Reststoffe, Gülle) kann den Ausbau der Ener-
      gienutzung aus Biomasse umweltschonend und nachhaltig gestalten.

3.2.   REGIONALPLAN Donau-Iller

Regionalplan Region Donau-Iller
Laut Regionalplan Region Donau-Iller:
B III Landwirtschaft 
- „Die bäuerliche Landwirtschaft in der Region Donau-Iller soll als wichtiger Wirtschaftsfaktor erhalten und 
weiterentwickelt werden.“
- „Die Energieversorgung in der Region soll so ausgebaut werden, dass der Bevölkerung und Wirtschaft ein 
ausreichendes, vielseitiges, preisgünstiges und langfristig gesichertes Energieangebot zur Verfügung steht“. 

 „Vor allem soll angestrebt werden, ….. den Anteil umweltfreundlicher Energiearten zu erhöhen“.

Bewertung möglicher Konflikte im Hinblick auf übergeordnete Planungen

Im Bezug auf das Landesentwicklungprogramm 2013 entspricht der Bebauungsplan den Vorgaben
des LEPs.

Im Bezug auf den Regionalplan Donau-Iller entspricht der Bebauungsplan den Vorgaben des 
Regionalplanes übergeordnete Planungsziele betroffen. 

Die  13.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes  widerspricht  daher  nicht  den  Zielen  der
Raumordnung.
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3.3 Flächennutzungsplan
Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes liegt im Bereich des rechtswirksamen 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gundremmingen.

Der Teilbereich der Flurnummer 2194 und 2195 Gemarkung Gundremmingen sind als 
Sondergebiet Biogasanlage dargestellt. Der westliche Teilbereich der Flurnummer 2194 und 2195, 
sowie die Flurnummer 2196 sind als Fläche für die Landwirtschaft mit 

Folgende Änderungen sind in den Flächennutzungsplan einzuarbeiten: 

Darstellung eines Sondergebietes für Biogasanlage
auf Teil von Flurnummer 2194, 2195 und Flurnummer 2196  Gemarkung Gundremmingen
Änderung des im FNP dargestellten „Fläche für die Landwirtschaft mit besonderer ökologischer 
Bedeutung“  in ein Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Biogasanlage und landwirtschaftlicher 
Betrieb“ gemäß § 11 (2) Nr. 8 BauNVO

4. Umweltbericht zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Im Zuge  der  Planaufstellung  des Bebauungsplanes  wurde  ein  Umweltbericht  erstellt.  Aus  der
Flächennutzungsplanänderung sind keine weiteren Eingriffe und Merkmale erkennbar, die einen
eigenen Umweltbericht erforderlich machen. 

Zusammenfassung aus Umweltbericht 
 Aufgrund der Bewertung des Bestandes unter Berücksichtigung der Auswirkung und Minimierung 
und Vermeidungsmaßnahmen zeigt sich, dass der Eingriff in die Schutzgüter Wasser, Klima/Luft, 
Pflanzen und Tiere, sowie Landschaftsbild als nicht erheblich zu bewerten ist. Eine mittlere 
Erheblichkeit ergibt sich für das Schutzgut Boden. 

Bei der Planung wurden Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt – 
verbleibende Beeinträchtigungen werden durch Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. Von 
der geplanten Biogasanlage sind bei technisch hochwertiger Ausführung gepaart mit 
landschaftsschonender Bauweise keine nachhaltigen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

5. Verkehr
Die Zufahrt erfolgt über den bestehenden Wirtschaftsweg, der parallel zur Staatstraße  2025, 
verläuft. 

6. Bodendenkmäler 
Im Planungsbereich werden keine Bodendenkmäler vermutet.

7. Altlasten 
Es sind keine Altlasten für den Planbereich bekannt. 
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8. Flächennutzungsplan Teilplan

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan Maßstab 1:5.000
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9. Planzeichnung der 13. Änderung Flächennutzungsplan 
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6.0 Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat Gundremmingen hat in der Sitzung vom XXXXX die 13. Änderung des 
Flächennutzungsplanes beschlossen. 
Der Änderungsbeschluß zur 13. Änderung wurde am XXXXX ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß  § 3 Abs. 1 BauG mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom XXXXX  hat in der 
Zeit vom XXXXX bis XXXXX statt gefunden. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom XXXXX hat in 
der Zeit vom XXXXX bis XXXXX stattgefunden. 

4. Zu dem Entwurf der 13. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom XXXXX wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
XXXXX bis einschließlich XXXXX beteiligt.

5. Der Entwurf der 13. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom XXXXX wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom XXXXX bis XXXXX öffentlich ausgelegt. 

6. Die Gemeinde Gundremmingen hat mit Beschluß des Gemeinderates vom 1 XXXXX die 13. 
Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom XXXXX festgestellt. 

Gemeinde Gundremmingen, den 

________________________
Tobias Bühler, 1. Bürgermeister

7. Das Landratsamt Günzburg hat die 13. Flächennutzungsplanänderung mit Bescheid 
vom XXXXX                               gemäß § 6 BauGB genehmigt.

8. Ausgefertigt

Gemeinde Gundremmingen, den 

________________________
Tobias Bühler, 1. Bürgermeister
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9. Die Erteilung der Genehmigung der13. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am            
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan mit Begründung 
wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Flächennutzungsplan 
ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie die Abs. 4 
BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Gemeinde Gundremmingen, den 

________________________
Tobias Bühler, 1. Bürgermeister

Anlage 
Zeichenerklärung Flächennutzungsplan 
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